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KODA-Wahl 2024 
Erste Informationen  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

in den nächsten Tagen erhalten Sie Ihre 

Gehaltsmitteilung für den November. Neben dem 

positiven Effekt der Jahressonderzahlung finden 

Sie einen Flyer mit Informationen zu KODA-Wahl 

2024. 

Durch den FOKUS sind Sie natürlich gut 

informiert, was die Aufgabe der KODA ist und wie 

wichtig dieses Gremium ist. 

 

Die Aufgaben der KODA 

Die KODA sorgt für gleiche und einheitliche 

arbeitsrechtliche Regelungen für rund 28.000 

Beschäftigte im Bereich der Erzdiözese Freiburg. 

Sie ist das „Instrument des Dritten Weges“ und 

garantiert neben dem Selbstbestimmungsrecht 

der Kirche gleiche Bedingungen im Arbeitsrecht 

unabhängig vom jeweiligen kirchlichen 

Rechtsträger. 

Die KODA entwickelt das Arbeitsrecht stetig 

weiter. Orientierung bieten dabei die 

Tarifverträge des öffentlichen Dienstes für die 

Kommunen (TVöD für den Sozial- und 

Erziehungsdienst) und für die Länder (TV-L für 

alle anderen angestellten Beschäftigten). Die 

KODA ist daran aber nicht gebunden, sie hat eine 

eigenständige Entscheidungs- und 

Beschlusskompetenz.  

Die KODA ist ein gemeinsames Gremium von 

Vertreterinnen und Vertretern der Dienstgeber 

sowie der Mitarbeitenden. Zahlenmäßig besteht 

dabei Parität. Beschlüsse müssen wir allerdings 

mit einer ¾ Mehrheit treffen. Das fordert neben 

der Interessensvertretung auch die 

Kompromissfähigkeit beider Seiten heraus. 

Der Auftrag der KODA ist somit ein anderer als 

der Auftrag der MAV: Die KODA beschließt 

Rechtsnormen für Beschäftigungsverhältnisse, 

die MAV achtet auf deren Anwendung und 

Umsetzung vor Ort in den Einrichtungen. 

 

Voraussetzungen für eine Kandidatur 

Um für die KODA-Mitarbeiterseite zu kandidieren 

muss man nicht Mitglied einer MAV sein. Man 

muss lediglich mindestens 18 Jahre alt und seit 

mindestens einem Jahr Mitarbeiterin oder 

Mitarbeiter in einer Einrichtung des Erzbistums 

Freiburg sein. Darüber hinaus ist es notwendig, 

sich für Arbeitsrecht zu interessieren, sich darin 

kundig zu machen und es gestalten zu wollen. 

Für die Verhandlungen braucht es klare 

Positionierungen für die Interessen der 

Beschäftigten und die Fähigkeit, kreativ auf 

Lösungen und Kompromisse hin zu arbeiten.  
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KODA-Mitarbeiterseite   

Heidrun Back | Erzieherin Anna Krause | Religionslehrerin  

Christa Bub | Erzieherin  Michael Krübel | Lehrer  

Johannes Deubel | Pastoralreferent Stephan Schwär | Gemeindereferent  

Verena Fuchs | KiTa-Geschäftsführung Stefan Seidel | Personalsachbearbeiter   

Veronika Gartner | Erzieherin Jan Stelmach | Mesner und Hausmeister  

Claudia Huber | Erzieherin Uwe Terhorst | Bildungsreferent  
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Struktur der MAS 

Gewählt wird in vier Gruppen, die die Struktur der 

Beschäftigten im Erzbistum grob abbilden: 

• Bereich Pastoral und Liturgie:  
3 Personen 

• Verwaltungsbereich:  
2 Personen 

• Bereich Bildung:  
3 Personen  

• Bereich der erzieherisch Tätigen:  
4 Personen 

 

Das hat den Vorteil, dass vielfältige Interessen 

und Kompetenzen auf der Mitarbeitendenseite 

vertreten sind.  

Die Mitglieder der KODA-Mitarbeitendenseite 

sind damit Experten für ihren Bereich, aber keine 

Lobbyisten für ihre Berufsgruppe. 

Gruppenübergreifendes Denken und Handeln ist 

von allen KODA-Mitgliedern gefordert, da die 

Regelungen für alle Beschäftigten gelten. 

 

Die Wahl konkret 

Für die Durchführung der Wahlen wurde der 

Wahlvorstand gebildet. Dieser hat sich bereits 

konstituiert und bereitet die Wahl derzeit vor. 

Dazu werden Ihnen Schritt für Schritt 

entsprechende Informationen zugehen. 

Wir alle in der jetzigen Mitarbeitendenseite der 

KODA haben ein großes Interesse an einer 

Fortschreibung der „Erfolgsgeschichte KODA“ im 

Erzbistum Freiburg. Dafür brauchen wir weiterhin 

Menschen mit Kompetenz und Herzblut, die 

gerade auch in den anstehenden 

Veränderungsprozessen mit kühlem Kopf und 

klarem Verstand das kirchliche Arbeitsrecht 

weiterentwickeln. 

 

Ihr Beitrag 

Sie können dazu beitragen indem 

• Sie sich informieren, was konkret die KODA-

Arbeit ist – bei jedem Mitglied der KODA-

MAS erhalten Sie gerne Auskunft, weitere 

Infos gibt es unter Anderem hier: 

https://www.ebfr.de/koda  

• mit Ihren Kolleginnen und Kollegen über die 

KODA und Ihre Aufgabe sprechen 

• gemeinsam überlegen, wen Sie sich als 

Kandidatin und Kandidat vorstellen können 

• diese ansprechen und vielleicht auch 

ermutigen. 

 

Mit ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten 

� haben die Delegierten bei der KODA-Wahl 

am 10. April 2024 eine gute Auswahl  

� die KODA-MAS hat ausreichend 

Nachrückerinnen und Nachrücker für die 4 

Jahre Amtszeit und  

� Ihre Interessen sind in den anstehenden 

Veränderungsprozessen gut vertreten. 

 

Herzlichen Dank und Gruß 

 

Stephan Schwär, 

Stellv. Vorsitzender der KODA und 

Sprecher der Mitarbeitendenseite 

 

 


